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§ 240 ASVG Berücksichtigung der
Bemessungsgrundlagen bei der

Berechnung des
Steigerungsbetrages

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

§ 240.

Für die Berechnung des Steigerungsbetrages gemäß den §§ 261 /. und 284 /. ist eine Gesamtbemessungsgrundlage

zu bilden. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist die Summe der Bemessungsgrundlagen (§§ 238 Abs. 1, 239, 241) aller

für das Ausmaß der Pension nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-

Sozialversicherungsgesetz und dem Freiberu8ichen-Sozialversicherungsgesetz zu berücksichtigenden

Versicherungsmonate geteilt durch die Summe der Versicherungsmonate. Monate, die gemäß § 261 Abs. 3

Versicherungsmonaten gleichzuhalten sind, gelten auch bei Anwendung des ersten und zweiten Satzes als

Versicherungsmonate. Die Gesamtbemessungsgrundlage ist auf Cent aufzurunden.
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